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1976'05 04 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über Lenkungsmaßnahmen Zur Sicherung der 

Energieversorgung (Energielenkungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestlimmung) 

Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 
von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz 
enthalten sind, ist auch in den Belangen Bundes~ 
sache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungs­
gesetz in der Fassung von 1929 etwas anderes 
vorsieht. 

Artikel II 

1. Anwendung von Lenkungsmaßnahmen 

. . § 1. (1) Lenkungsmaßnahmen nach diesem 
Bundesgesetz können 

1. zur Abwendung einer drohenden oder zur 
Behebung einer bereits eingetretenen Stö­

'rung der Ehergieversorgung österreichs, 
'sofern diese Störung keine saisonale Ver­
knappungserscheinung darstellt und durch 
markt gerechte Maßnahmen nicht, nicht 
rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßi­
gen Mitteln abgewendet oder behoben wer­
den kann, oder 

2. soweit es zur Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen über ein Inter­
nationales Energieprogramm vom 18. No­
vember 1974 erforderlich ist, 

ergriffen werden. 

(2) Die Lenkungsmaßnahmen können in ihrer 
Ges~mtheit, einzeln oder in' Verbindung unter­
einander sowie für das ganze Bundesgebiet oder 
für Teile des Bundesgebietes unabhängig davon 
ergriffen Werden, ob eine in Abs. 1 Z. 1 genannte 
Störung nur Teile des Bundesgebietes oder nur 
bestimmte Zweige der Energieversorgung betrifft. 

(3) Die Lenkungsmaßnahmen dürfen nur ~n 
einem solchen Ausmaß und für 'eine solche Dauer 
ergriffen werden, als' es zur. Behebung der 
Störung oder zur Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen über ein Internationales 
Energieprogramm unbedingt erforderlich ist. 

§,2. (1) Die Bundesregierung -hat durch Ver­
ordnung den Zeitpunkt festzusetzen, ab dem 
Lenkungsmaßnahmen nach diesem Bundesgesetz 
ergriffen w'erden können, Die Verordnung ist 
im "Amtsblatt Zur Wiener Zeitung" kundzu-
machen. ' 

(2) Verordnungen, die Lenkungsmaßnahmen 
nach <diesem Bundesgesetz enth3ilten, können 
bereits vor dem Inkrafttreten einer Verordnung 
der Bundesregierul1g gemäß Abs. 1 erlassen 
werden. Sie dürfen· frühestens mit dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 

(3) Verordnungen, die Lenkungsmaßnahmr!n 
nach diesem Bundesgesetz . enthalten, sind im 
"Amtsblatt zur Wien er Zeitung" kundzumachen, 
wenn sie gleichzeitig mit dem oder nach dem im 
Abs.l genannten Zeitpunkt erlassen werden . 
Sie treten mit Ablauf des Tages in Kraft, an dem 
die Wiener Zeitung erschienen ist, sofern in ihnen 
nicht ein späterer ,Zeitpunkt für das Inkrafttreten 
bestimmt ist. 

(4) Die Bundesregierung hat durch Verordnung 
den' Zeitpunkt festzusetzen, ab dem Lenkungs­
maßnahmen nach diesem Bundesgesetz nicht 
mehr ergriffen werden können. 

2. Lenkungsmaßnahmen für Energieträger, 

§ 3. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat durch Verordnung jene 
Lenkungsmaßnahmen für Energieträger vorzu­
sehen, die erforderlich' sind, wenn' eine der in § 1 
Abs. '1 genannten Situationen vorliegt. Hiebei 
sind die Deckung des' lebenswichtigen Bedarfes an 
Energie eirts'chließlich' jenes für Zwecke der mili­
tärischen . Landesverteidigung, die Aufrecht­
erhaltung einer ungestörten Gütererzeugung und 
Leistungserstellung, die Versorgung der Bevöl­
kerung . und sonstiger Bedarfsträger sowie 
bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen, ins­
besondere die Verpflichtungen aus dem Über­
einkommen über ein Internationales Energie­
programm, zu berücksichtigeh. 

,§4. (1) Energieträger sind Stoffe.oderSyst~m.~, 
aus denen' mit, technischen Mittelri' Energie 
gewonnen werden kann, insbesondere: 

1. Erdöl und Erdölprodukte; 
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. 2. sonstige . flüssige Brenn- und Treibstoffe; 
3. feste fossile Brennstoffe; 

4. gasförmige Brennstoffe. 

(2) Erdöl und Erdölprodukte sind Waren der 
Nummer 27.09 und 27.10 des Zolltarifes (Zoll­
tarifgesetz 1958, BGBL Nr. 74 in der derzeit 
geltenden Fassung). 

(3) Brennstoffe und Treibstoffe sind Energie­
träger, aus denen üblicherweise Wärme oder 
mechanische Energie erzeugt werden kann. 

(4) Energieträger, die von Energieversorgungs­
unternehmen zur Sicherstellung der öffentlichen 
Energieversorgung vorrätig gehalten werden, 
bleiben diesem Lweck vorbehalten. 

(5). Soweit sich dieses Bundesgesetz auf Holz 
als Energieträger bezieht, werden forstrechtliche 
Vorschriften und auf diesen beruhende Maß­
nahmen nicht berührt. 

§ 5. In Verordnungen gemäß § 3 könn'en, 
gegebenenfalls nach den näheren Bestimmungen 
der §§6 bis 8, Vorschriften über 

1. Verfügungs-, Zugriffs- und BesChlagnahme-
rechte; . ' 

2. die Produktion, den Transport, die Lagerung, 
die Verteilung, die Abgabe, den Bezug, 
,die Verwendung, die Beschränkung der Ein­
fuhren und die Verpflichtung zu Ausfuhren; 

3. Höchstpreise, soweit hiefür nicht Preisfest­
setzungen auf Grund anderer bundesgesetz­
licher Regelungen vorgenommen wurden; 

.4. Beschränkungen des Verkehrs; 
5. Meldepflichten und Kontrollmaßnahmen; 

erlassen werden. 

§6.(1) Veror.dnungen gemäß § 3, in denen 
Vorschriften gemäß § 5 Z. 2 erlassen werden, 
können insbesondere vorsehen, daß Energieträger 
nur in zeitlich, örtlich oder niengenmäßig 
beschränktem Umfang oder nur für vordring­
liche Versorgungszwecke oder zur· Erfüllung 
völkerrechtlicher Verpflichtungen abgegeben, 
bezogen und verwendet' werden dürfen. Soweit 
sie d.en Transport von Energieträgern betreffen, 
bedürfen sie zu ihrer Erlassung des Einver­
nehmens mit. dem Bundesminister für Verkehr. 

(2) Insbesondere kanri die Aufbringung fester 
fossiler Brennstoffe aus dem Ausland auf eine 
oder meht:ere Unternehmungen beschränkt 
werden und. können . Bestimmungen. darüber· 
getroffen werden, welchen sich aus der Ziel­
setzung dieses Bundesgesetzes. ergebenden Vor~ 
aussetzungen physische und juristische Personen 
entsprechen müssen, um in solche Unterrtehmua­
gen a,ufgenommen zu werden. Ferner kann 
bestimmt werden, an wen; iri welcher Art und in 
welchen Mengen solche Unternehmungen die 
genannten Brennstoffe abZugeben haben. 

§ 7.(1) In Verordnungen gemäß § 3, in dellen 
Vorschriften gemäß § 5 Z. 4 erlassen werden. 
kann 

1. das Benützen aller oder bestimmter Arten 
von Kraftfahrzeugen, Motorbooten . und 
Flugzeugen, für bestimmte Zeiten, im ganzen 
Bundesgebiet oder in Teilen des Bundes­
gebietes; 

2. das überschreiten bestimmter Höchst­
geschwindigkeiten für alle oder bestimmte 
Arten von Kraftfahrzeugen 

verboten werden. 

(2) Soweit es ein erhebliches wirtschaftliches, 
soziales, kulturelles oder sonstiges öffentliches 
Interesse erfordert, können in solchen V erord­
nungen Ausnahmen allgemein oder in einem 
bestimmten Umfangdauemd oder zeitweise 
zugelassen werden. 

(3) Auf Antrag kÖnnen durch Bescheid Aus­
nahmen von den gemäß Abs. 1 Z. 1 verordneten 
Beschränkungen im Einzelfall, auf Dauer oder 
auf bestimmte Zeit, für das ganze Bundesgebiet 
oder für bestimmte Gebiete bewilligt werden, 
wenn eine solche Ausnahme im besonderen 
Interesse der österreichischen Volkswirtschaft 
gelegen ist oder wenn ein erhebliches wirtschaft­
liches, berufliches oder sonstiges persönliches 
Interesse des Antragstellers vorliegt. 

(4) In solchen Verordnungen kann auch 
bestimmt werden, in welcher Weise die im 
Abs. 1 Z. 1 genannten Fahrzeuge oder Fahrzeug­
papiere zu kennzeichnen sind oder eine sonstige 
Kennzeichnung vorzunehmen ist, um die über­
wachung der Einhaltung der Beschränkurigen 
oder das Vorliegen einer nach Abs. 2 oder 3 in 
Betracht kommenden Ausnahme zu gew~hrleisten. 
Ebenso kann bestimmt werden, in' welcher Weise 
die Gründe für die Bewilligung einer Au~nahme 
nach. Abs. 3 glaubhaft zu machen sind. 

(5) Verordnungen gemäß den Abs. 1 bis 4 
bedürfen zu ihrer Erlassung des Einvernehmens 
mit den Bundesministern für Verkehr und für 
Landesverteidigung. 

§ 8. (1) In Verordnungen gemäß.§ 3, in denen 
Vorschriften gemäß· § 5 Z. 5 erlassen werden, 
können nähere Bestimmungen über 

J. Buchführungs-, Nachweis- und Melde­
pflichten; 

2. Kontrollen in Betriehsstätten und Lager·­
räumen sowie auf Grundstücken; 

3.Einsichtnahmen in geschäftliche Unterlagen 
über Energieträger 

getroffen werden. 

(2) Der Bundesminister für Handel,. Gewerbe 
und Industrie kann durch Verordnung. 

1. Meldepflichten über getätigte oderbeab­
sichtigte Einfuhren und. Ausfuhren sowie 
überProduktion,_ Transport, Lagerung und 
Abgabe; . 
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2. Buchführungs-, Nachweis- und Melde­
pflichten zur Vorbereitung der Ausführung 
von Verordnungen gemäß § 5 Z. 1 bis 4 

bei Erdöl und Erdölprodukten (§ 4 Abs. 2) 
anordnen. Die §§ 1 und 2 finden keine 
Anwendung. 

§ 9. Für Vermögensnachteile, die durch Maß­
nahmen auf Grund des § 5 Z. 1 und 2 entstanden 
sind, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten. 
über die Entschädigung ist auf Antrag vom 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie durch' Bescheid abzusprechen. Innerhalb 
von ,drei Monaten nach Zustellung des Bescheides 
kann die Festsetzung einer Entschädigung durch 
das ordentliche Gericht beantragt werden. 
Zuständig ist das Bezirksgericht, in dessen 
Sprengel der Antragsteller seinen Wohnsitz, 
sofern der Antragsteller eine juristische Person 
oder eine Personengesellschaft des Handelsrechtes 
ist, diese, ihren Sitz hat. Hat der Antragsteller 
keinen Wohnsitz beziehungsweise Sitz im Inland, 
so ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen 
Sprengel die Maßnahme gesetzt worden ist. Das 
Verfahren richtet sich nach den Bestimmung'cn 
über das gerichtliche Verfahren außer Streits,achen, 
wobei die B,estimmungen des Eisenbahnent­
eignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, über die 
gerichtliche Feststellung zur Entschädigung sinn­
gemäß anzuwenden sind. Mit dem Einlangen des 
Antrages beim Bezirksgericht tritt der nach dem 
zweiten Satz erlassene Bescheid außer Kraft. 
Wird der' Antrag zurückgezogen, 'so tritt der 
Besche~d wieder in vollem Umfange in Kraft. 

§ 10. (1) Die Durchführung der gemäß § 3 
erlassenen Verordnungen obliegt, sofern nicht 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie betraut ist, den Behörden der allge­
meinen staatlichen Verwaltung und den Ge­
meinden im übertragenen Wirkungsbereich. Die 
Aufgaben, die von den einzelnen Behörden 
wahrzunehmen sind, sind in den Verordnungen 
gemäß § 3 unter Bedachtnahme auf die Zweck­
mäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, Kosten­
ersparnis und Wirksamkeit der Durchführung 
festzulegen. Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie kann darüber hinaus 
Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertre­
tungen in deren übertragenem Wirkungsbereich 
heranziehen, wenn dies zur rascheren Durch­
führung der Verordnungen geeignet erscheint. 

(2) Berufungen gegen auf Grund von Ver­
ordnungen gemäß § 3 erlassene Bescheide kommt 
eine aufschiebende Wirkung nicht zu. ' 

3. Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der 
Elektrizitätsversorgung 

§ 11. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat durch Verordnung 
jene Maßnahmen zur Sicherung der Elektrizitäts­
versorgung vorzusehen, die erforderlich sind, 
wenn eine der im § 1 Abs. 1 genannten Situa­
tionen vorliegt. 

(2) Zur Vorschreibung dieser Maßnahmen ist 
ein Bundeslastverteiler zu ernennen. 

§ 12. In Verordnungen gemäß § 11 können 
nach den näheren Bestimmungen der §§ 13 bis 
16 Vorschriften über ' 

1. die Vorschreibung von Landesverbrauchs­
kontingenten für die Länder (§ 13); 

2. die Regelung der Abgabe der verfügbaren 
elektrischen Energie an die Verbraucher 
(§ 14); 

3. die Erteilung von Anweisungen an Elektri­
zitätsversorgungsunternehmungen und Be­
sitzer 'von Eigenanlagen zur Stromerzeu~ 

gung (§ 15); 
4. Ablesungs- und Meldepflichten hinsichtlich 

der Zählerstände (§ 16) 
erlassen werden. 

§ 13. Verordnungen gemäß § 11, in denen 
Vorschriften gemäß § 12 Z. 1 erlassen werden, 
haben die Energieversorgung, in den einzelnen 
Ländern zu berücksichtigen. 

§ 14. Verordnungen gemäß § 11, in denen 
Vorschriften gemäß § 12 Z. 2 erlassen werden, 
haben die Abgabe der verfügbaren elektrischen 
Energie an die Verbraucher nachdem Grade der 
Dringlichkeit und unter Bedach'tnahme auf be­
stehende völkerrechtliche Verpflichtungen sowie 
der Exportinteressen Osterreichs zu regeln. Ins­
besondere können Stromverbraucher vorüber­
gehend vom Strombezug ausgeschlossen oder im 
Strombezug beschränkt werden. Erforderlichen­
falls können Stromverbraucher mit einem 
Monatsverbrauch von mehr als 100.000 kWh aus 
dem Landesverbrauchskontingent ausgeschieden 
und ihr Verbrauch einer gesonderten Regelung 
unterzogen werden. 

§ 15. Verordnungen gemäß § 11, in denen 
Vorschriften gemäß § 12 Z. 3 erlassen werden, 
haben Anweisungen an Elektrizitätsversorgungs-­
unternehmungen und Besitzer von Eigenanlagen 
zur Stromerzeugung zu enthalten, die zur 
Sicherstellung der Versorgung mit elektrischer 
Energie notwendig sind. 

§ 16. In Verordnungen gemäß § 11, in denen 
Vorschriften gemäß § 12 Z. 4 erlassen werden, 
können bestimmte Gruppen von Stromabneh­
mern zur Ablesung der Zähler zu bestimmten 
Zeitpunkten und zur schriftlichen Meldung über 
die Zählerstände innerhalb vorgeschriebener 
Fristen verpflichtet werden. 

§ 17. (1) Die Durchführung von Verordnun­
gen nach § 11 hinsichtlich der Landesverbrauchs­
kontingente (§ 12 Z. 1 und § 13) obliegt den 
Landeslastverteilern. Die Landeslastverteiler wer­
den vom Landeshauptmann bestellt und ab-
berufen. . 

(2) ,Dem Landeslastverteiler obliegt 111S­

besondere 
1. die Verteilung des Landesverbrauchskontin­

gentes (Abs. 3); 
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2. die Regelung der Abgabe der verfügbaren 
elektrischen Energie an die Verbraucher 
(Abs.4); 

3. Stromabnehmer zur Ablesung und Meldung 
von Zählerständen zu verpflichten (§ 16). 

(3) Bei der Verteilung des Landes:verbrauch~­
kontingentes ist der Landeslastverteiler an die 
bundeseinheitliche Verteilungsregelung gebun­
den sofern sich nicht aus der Stromlage ergibt, 
daß' eine Abweichung von der bundeseinheit­
lichen Regelung zu keiner Gefahr einer über­
schreitung des Landesverbrauchskontingen~es 
führen wird. Wird das Lindesverbrauchskontm­
gent überschritten, so kann der B:md~slastver­
teiler die nötigen Maßnahmen mit bmdender 
Wirkung für das betreffende Bundesland erl~s­
sen. Unausgenützte, nicht speicherbare EnergIe­
überschüsse fließen, solange sie der Bundeslast­
verteiler nicht einer anderen Verwendung zu­
führt, dem Landesverbrauchskontingent zu. 

(4) Die Regelung der Abgabe der verfüg­
baren elektrischen Energie an die Verbraucher 
hat nach dem Grade der Dringlichkeit zu erfol­
gen. Insbesondere können Stromverbraucher 
vorübergehend vom Strombezug ausgeschlossen 
oder im Strombezug beschränkt werden. 

(5) Verordnungen des Landeslastverteilers sind 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung", gegebenen­
falls auch in den für amtliche Kundmachungen 
im Lande üblicherweise herangezogenen Tages-
zeitungen, kundzumachen. . 

(6) Der Berufung gegen emen Bescheid des 
Landeslastverteilers kommt eme aufschiebende 
Wirkung nicht zu. 

§ 18. (1) Für die entgegen Beschränkungsmaß­
nahmen für den Stromverbrauch mehrver­
brauchte elektrische Energie haben die Elektri­
zitätsversorgungsunternehmungen Mehrver­
brauchszuschläge zum Strom pr eis einzuheben. 

(2) Die Höhe der Mehrverbrauchszuschläge ist 
durch Verordnung des Bundesministers für Han­
del, Gewerbe und Industrie gemäß § 11 festzu­
legen. Sie darf je Kilowattstunde das Zehnfache 
des jeweils für den betreffenden Abnehmer gel­
tenden Kilowattstundenpreises, bei Pauschal­
abnehmern jedoch den fünHachen monatlichen 
Pauschalbetrag nicht übersteigen. Die Hälfte der 
eingehobenen Mehrverbrauchszuschläge verbleibt 
den Elektrizitätsversorgungsunternehmungen, 
der Rest ist an den Bund abzuführen und zur 
Bedeckung der Kosten der Lenkungsmaßnahmen 
Zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung zu 
verwenden. 

(3) Zur Vermeidung wirtschaftlicher ~nd 
sozialer Härtefälle kann der Landeslastverteiler 
auf binnen zwei Wochen einzubringenden An­
trag die Mehrverbrauchszuschläge durch Bescheid 
ermäßigen. Bei Verbrauchern, deren Verbrauch 
durch den Bundeslastverteiler einer. gesonderten 
Regelung unterzogen wird, steht ,di'ese Befugnis 

dem Bundeslastverteiler zu. Gegen eine Ent­
scheidung des Bundesla~tverteiler~ oder des 
Landeslastverteilers ist ein ordentltches Rechts~ 
mittel nicht zulässig. 

§ 19. Die Kosten der Lastverteilung im Bun­
desbereich (§§ 12 bis 16) hat die Verbundgesell­
schaft die Kosten der Lastverteilung im Landes­
bereich (§ 17) hat die jeweilige Landesgesell­
schaft zu tragen. 

§ 20. Die Regelungen der auf Grund der 
§§ 11 bis 17 ergangenen Verordnungen .und 
Bescheide, die Regelungen der auf Grund dles~r 
Vel'Ordnungen ergangenen Bescheide und die 
Regelung der Mehrverbrauchszuschläge (§ 18) 
gelten als Bestandteil der allgemeinen und be­
sonderen Stromabgabebedingungen und der 
Stromlieferungsverträge. 

§ 21. Kann ein Vertrag wegen Maßnahmen, 
die auf Grund' der §§ 11 bis 17 getroffen wur­
den, nicht oder nicht gehörig erfüllt werden, so 
entstehen keine Schadenersatzansprüche gegen 
den Schuldner. Die Bestimmungen des Amts­
haftungsgesetzes, BGBl. Nr. 20/1949, ~n der 
jeweils geltenden Fassung werden hledurch 
nicht berührt. 

§ 22. Soweit es zur Sicherstellung der Elek­
trizitätsversorgung erforderlich ist, ist jeder, 
insbesondere Elektrizitätsversorgungsunterneh­
mungen und Stromabnehmer, zmr Auskunftser­
teilung an den Bundeshstverteiler und indessen 
Wirkungsbereich an den Landeslastverteiler ver­
pflichtet. 

4. Beiräte 

§ 23. (1) Zur Beratung des Bu~desmi~'listers 
für Handel, Gewerbe und Industne sowie zur 
Vorbereitung und Begutachtung von Maßnah­
men gemäß den §§ 3 bis 10 wird beim Bunde~­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industne 
ein Beirat errichtet. Er ist insbesondere vor Er­
lassung einer Verordnung gemäß § 2 und § 3 
anzuhören. 

(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzu­
gehören: 

1. zwei Vertreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein 
Vertreter des Bundeskanzleramtes, der 
Bundesministerien für Auswärtige Angele­
genheiten, für Bauten und Technik, für 
Finanzen, für Landesverteidigung, für Land­
und Forstwirtschaft, für soziale Verwaltung 
und für Verkehr; 

2. je ein Vertreter der Bundeskammer der ge­
werblichen Wirtschaft, der Präsidenten­
konferenz der Landwirtschaftskammern 
Osterreichs, des Österreichischen Arbeiter­
kammertages und des Osterreichischen Ge­
wer kschaftsbundes; 

. 3. der Bundeslastverteiler; 

4. je ein Vertreter der Länder; 
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5. je ein Fachmann aus dem Gebiet der Erdöl­
wirtschaft, des Erdölhandels, der Erdgas­
wirtschaft und der Kohlenwirtschaft; 

6: ein Vertreter des Verbandes der Elektrizi­
tätswerke österreichs. 

§ 24. (1) Zur Beratung des Bundesministers 
für Handel, Gewerbe und Industrie sowie zur 
Vorbereitung und Begutachtung von Maßnah­
men gemäß den §§ 11 bis 22 wird beim Bundes­
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
ein Beirat errichtet. Er ist insbesondere vor Er­
lassung einer Verordnung gemäß § 2 und § 11 
anzuhören. 

(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzuge­
hören: 

1. zwei Vertreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein 
Vertreter des Bundeskanzleramtes, der 
Bundesministerien für Auswärtige Ange­
legenheiten, für Bauten und Technik, für 
Finanzen, für Landesverteidigung, für Land­
und Forstwirtschaft, für soziale Verwal­
tung ünd für Verkehr; 

2. je ein Vertreter der Bundeskammer der ge­
werblichen Wirtschaft, der Präsidenten­
konferenz der Landwirtschaftskammern 
österreichs, des österreichischen Arbeiter­
kammertages und des österreichischen Ge­
wer kschaftsbundes; 

3. der Bundeslastverteiler ; 
4. die Landeslastverteiler; 
5. vier Fachleute aus dem Gebiet der Erdöl­

wirtschaft, des Erdölhandels, der Erdgas-
wirtschaft und der Kohlenwirtschaft; . 

6. vier Vertreter des Verbandes der Elektrizi­
tätswerke österreichs. 

§ 25. Die Mitglieder der Beiräte sind vom 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie zu bestellen. Die im § 23 Abs. 2 Z. 2, 
4 und 6 und im § 24' Abs. 2 Z. 2, 4 und 6 
genannten Mitglieder sind auf Vorschlag der 
entsendenden Stelle, die im § 23 Abs. 2 Z. 5 
und im § 24 Abs. 2 Z. 5 genannten Mitglieder 
sind auf Vorschlag der Bundeskammer der ge,­
werblichen Wirtschaft 'zu bestellen. 

§.26. (1) Den Vorsitz in den Beiräten· führt 
der Bundesminister für Han'del, Gewerbe und 
Industrie, der sich im Beirat gemäß § 23 durch 
einen Beamten seines Ministeriums, im Beirat 
gemäß § 24 vom Bundeslastverteiler vertreten 
lassen kann. Die Geschäfte der Beiräte sind vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zu führen. 

(2) Für die Beschlußfähigkeit der Beiräte ist 
die ordnungsgemäß erfolgte Einladung aller 
Mitglieder des Beirates und die Anwesenheit 
von mi~destens einem Drittel der Mitglieder 
erforderlIch. Ist zu Beginn einer Sitzung die er-

forderliche Zahl der Mitglieder nicht anwesend, 
so haben die Beiräte eine Stunde ,nach dem in 
der Einladung genannten Termin neuerlich zu­
sammenzutreten und die Tagesordnung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mit­
glieder zu behandeln. 

(3) Die Anhörung der Beiräte kann bei Ge­
fahr im Verzug entfallen. Die Beiräte sind je­
doch nachträglich unverzüglich mit der Ange­
legenheit zu befassen. Im Falle des § 24 ist 
jedenfalls der BlJndeslastverteiler zu hören. 

§ 27. Die Beiräte haben ihre Geschäftsordnun­
gen mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Die 
Geschäftsordnungen haben unter Bedachtnahme 
auf die §§ 23 bis 26 die Tätigkeit der Beiräte 
möglichst zweckmäßig zu regeln. Sie bedürfen 
der Genehmigung des Bundesministers für Han­
del, Gewerbe und Industrie, die zu erteilen ist, 
wenn sie dieser Voraussetzung entsprechen. 

§ 28. Die Mitglieder der Beiräte dürfen Amts-, 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen 
in dieser Eigenschaft anvertraut wurden oder 
zugänglich geworden sind, während der Dauer 
ihrer Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer 
Funktion nicht offenbaren oder verwerten. Sie 
sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter sind, 
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten zu verpflichten. 

§ 29. (1) Zur Beratung des Landeslastverteilers 
(§ 17 Abs. 1) wird bei diesem ein Beirat er­
richtet. Ihm halben a:ls Mi1)glieder anzugehör,en: 

1. je ein Vertreter der Landeskammer der ge­
werblichen Wirtschaft, der Landwirtschafts­
kammer, der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte und des österreichischen Ge­
wer kschaftsbundes; 

2. je ein Fachmann aus dem Gebiet der_ Erdöl­
wirtschaft, des Erdölhandels, der Erdgas- . 
wirtschaft und der Kohlenwirtschaft; 

3. vier Fachleute aus dem Gebiet der Elektrizi­
tätswirtschaft. 

(2) Die Mitglieder des Beirates sind vom 
Landeshauptmann zu bestellen. Die im Abs. 1 
Z. 1 genannten Mitglieder sind auf Vorschlag 
der entsendenden Stelle, die im Abs. 1 Z. 2 
genannten Mitglieder auf Vorschlag der Landes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft, die im 
Abs. 1 Z. 3 genannten Mitglieder auf Vorschlag 
des Verbandes der Elektrizitätswerke Öster­
reichs zu bestellen. Die Zusammensetzung und 
Veränderungen in der Zusammensetzung sind 
dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
lndustrie mitzuteilen. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Landes­
lastverteiler. Im übrigen gelten die §§ 26 bis 28 
dieses Bundesgesetzes sinngemäß. 
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5. Strafbestimmungen 

§ 30. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld­
strafe bis zu S 150000,- ,zu bestrafen ist, be­
geht, wer 

1. Gebote und Verbote von gemäß den §§ 3 
und 11 erlassenen Verordnungen oder von 
auf Grund dieser Verordnungen erlassenen 
Bescheiden nicht befolgt, sofern die Tat 
nicht nach § 31 Z. 1 oder § 32 zu bestrafen 
ist; 

2. vorsätzlich die Durchführung von Geboten 
und Verboten gemäß Z. 1 erschwert oder 
unmöglich macht. 

(2) Bei der Bemessung der Strafe ist als er­
schwerend zu werten, wenn durch die Verwal­
tungsübertretung die Energieversorgung eines 
größeren Bereiches oder eines für die Güter­
erzeugung oder Leistungserstellung in der öster­
reichischen Volkswirtschaft bedeutenden Unter­
nehmens erheblich gefährdet oder gestört wurde. 

§ 31. Eine Verwaltungsübertretung, die von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit ein,er Geld­
strafe bis zu S 30 000,- zu bestrafen ist, begeht, 
wer 

1: einer gemäß§ 3 erlassenen Verondnung 
über ein Benützungsverbot (§ 7 Z. 1) oder 
über die Kennzeichnung (§ 7 Abs. 4) zu­
widerhandelt, eine Ausnahme vom Verbot 
fälschlich behauptet oder durch unrichtige 
Angaben erschleicht; 

2. Nachweise und Auskünfte gemäß den §§ 8 
Abs. 1 Z. 1 und 22 nicht oder nicht recht­
zeitig, unrichtig oder unvollständig er­
stattet; 

3. der Verpflichtung, die Kontrollen und Ein­
sichtnahmen gemäß § 8 Abs. 1 Z. 2 und 3 
zu dulden, zuwiderhandelt. 

§ 32. Eine Verwaltungsübertretung, die von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis zu S 10000,- zu bestrafen ist, begeht, wer 
eine gemäß § 3 verondnete Geschwindigkeits­
beschränkung (§ 7 _Abs. 1 Z. 2) nicht beachtet. 

§ 33. (1) Wird die strafbare Handlung gemäß 
§ 30 dadurch begründet, daß der Täter entgegen 
den verordneten Beschränkungsmaßnahmen für 
den Stromverbrauch Energie verbraucht, so ist 
er nicht zu bestrafen, wenn er einen Mehr­
verbrauchszuschlag gemäß § 18 bezahlt. 

(2) Unbeschadet einer Bestrafung gemäß § 30 
oder der Bezahlung eines Mehrverbrauchs­
zuschlages gemäß § 18 Abs. 1, kann die gemäß 
§ 11 Abs. 2 oder § 17 zuständige Behörde einen 
Stromverbraucher entsprechend dem Ausmaß des 
'unzulässigen Mehrverbrauches vom Strombezug 
,ausschließen. 

§ 34. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht 
vor, wenn eine in den §§ 30 bis 32 bezeichnete 

Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet. 

§ 35. Die Strafe des Verfalles von Energie­
trägern oder von Tmnsportmitteln, Lagerein­
richtungen und Verteilungseinrichtungen für 
diese Güter kann ausgesprochen werden, wenn 
diese Gegenstände mit einer nach, diese'm Bun­
desgesetzstrafbaren Handlung im Zusammen­
hang stehen. Auf den Verfall dieser Güter und 
Gegenstände kann auch selbständig erkannt 
werden, wenn keine bestimmte Person verfolgt 
oder bestraft werden kann. 

§ 36. Soweit die strafbare Handlung nicht 
nach einer, anderen Bestimmung mit strengerer 
Strafe bedroht ist, gilt die Strafbestimmung des 
§ 122 des Strafgesetzbuches auch für die Offen­
baruJ;lg eines Amtsgeheimnisses durch die nach 
den §§ 28 und 29 zur Verschwiegenheit ver­
pflichteten Personen. 

§ 37. Die Bundesgendarmerie hat als Hilfs­
organ der Bezirksverwaltungsbehörden an der 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 
Verwal tungsiibertretungen; 

2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder 
Durchführung von Verwaltungsstrafver­
fahren erforderlich sind; 

3. Anwendung körperlichen Zwangs, soweit er 
gesetzlich vorgesehen ist, 

mitzuwirken. 

6. Schluß bestimmung 

§38. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1976 
in Kraft. 

Artikel III 

(1) Mit der Vollziehung des' Art. I dieses 
Bundesgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II dieses 
Bundesgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 2 Abs. 1 und 4 die Bundes­
regIerung; 

2. hinsichtlich des § 9 dritter bis sechster Satz, 
§ 20, § 21 und ,des § 36 ,der Bundesmini­
ster für Justiz; 

3. hinsichtlich des § 7 Abs. 5 der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
im Einvernehmen mit den Bundesmini­
stern für Landesverteidigung und für. Ver­
kehr; 

4. hins,ichtlich .des § 6 Abs. 1 zweiter Satz der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Verkehr; 

5. im übrigen der Bundesmiriister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 
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, Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
1. Mit 30. Juni' 1976 laufen das Lastver­

teilungsgesetz 1952, BGBL Nr. 207, zuletzt ver­
längert ·durch Bundesgesetz BGBl. Nr. 807/1974 
und das Rohstofflenkungsgesetz 1951, BGBl. 
Nr. 106, zuletzt vel1längert ,durch Bundesgesetz 
BGBL Nr. 806/1974, aus. Bereits ausgelaufen 
(am 30. }uni 1975) ist das Bundesgesetz über 
Verkehrsbeschränkungen zur Sicherung der Treib­
stoffversorgung i.d. F. des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 402/1974. 

Das Lastverteilungsgesetz 1952 umfaßt zur 
Sicherung einer gefährdeten Elektrizitätsversor­
gung Maßnahmen vorbereitender Natur (Aus­
kunftspflicht gemäß § 10) und solche, die wäh­
rend einer Krisensittiation selbst erlassen werden 
können (Vorschreibung von Landesverbrauchs­
kontingenten, Regelung der Abgabe an die Ver­
braucher, Anweisungen zur Stromerzeugung). 
§ 1 Abs. 2 des Rohstofflenkungsgesetzes 1951 
gibt seit der Novelle BGBL Nr. 571/1973 dem 
Handelsminister die Möglichkeit, bei eingetre­
tenen oder unmittelbar drohenden Versorgungs­
schwierigkeiten den Verkehr mit Erdöl und 
seinen Derivaten, Benzol, brennbaren Gasen und 
festen mineralischen Brennstoffen durch An­
ol1dnung zu lenken. Die notwendigen statisti­
schen Unterlagen können auf Grund des § 4 
dieses Gesetzes eingeholt werden. Das Treih­
stoffsicherungsgese~ hat eine Ermächbigung zu 
Benützungsverboten und zu Geschwindigkeits­
beschränkungen für Kraftfahrzeuge gegeben. 

All diese Regelungen haben sich in der ver­
gangenen Zeit, wie etwa das Vorliegen einer 
ausgezeichneten Betriebs- und Bestandsstatistik 
der Elektrizitätswirtschaft oder die Bewältigung 
der Energiekrise 1973/74 beweist, äußerst be­
währt. Die Beibehaltung und der Ausbau der 
Möglichkeit, die Sicherstellung der Energiever­
sorgung in Krisenfällen garantieren zu können, 
ist gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt dringend 
geboten. 

Die im Herbst 1973 eingetretenen weit­
reichenden Veränderungen auf den internatio­
nalen ölmärkten haben das Bewußtsein um die 
Grenzen der Verfügbarkeit von Energie ver­
ändert. Mit politischen Situationen, die zur 
neuerlichen Gefährdung oder Störung der Ein-

fuhr von Erdöl, Erdölerzeugnissen oder Erdgas 
führen können, muß bedauerlicherweise infolge 
der Ausbreitung politischer und militärischer Aus­
einandersetzungen auf dem gesamten Mittelmeer­
raum und dem Ostatlantik . seit 1973 (Zypern~ 
krise, Spannungen zwischen Griechenland und 
Türkei, politische Lage der iberischen Halbinsel, 
Auseinandersetzung über Spanisch-Marokko, 
Konflikt im Libanon, weiterhin anhaltende 
Spannung um Israel), der für die Transporte von 
Erdöl nac,;h österreich wichtig ist, jederzeit 
gerechnet werden. österreich ist als zentraleuro­
päischer ßinnenstaat, der zwei Drittel seines 
Gesamtenergiebedarfes durch Importe decken 
muß, einer solchen Entwicklung besonders aus­
gesetzt. 

11. Zu diesen Erwägungen, die für sich allein 
schon die Schaffung entsprechender Lenkungs­
instrumente zwingend gebieten, sind jedoch noch 
zwei Momente daamgetreten: 

1. österreich hat am 18. November 1974 in 
Paris das "übereinkommen über ein internatio­
nales Energieprogramm" (IEP-übereinkommen) 
unterzeichnet. Für den Beitritt zu diesem über­
einkommen, das ebenfalls eine Folge der ver­
änderten weltweiten Ener'gJiesiruation war, waren 
eine Reihe von überlegungen maßgeblich (vgl. 
dazu die Ausführungen in den Erläuterungen, 
Allgemeiner Teil, S. 51 ff., 1594 der Beilagen zu 
den steno Prot. des NR, XIII. GP). Das über­
einkommen ist bereits vom Nationalrat 
genehmigt worden und bedarf dringlich der 
innerstaa dichen Durchführungsgesetzgebung . 
Unter den zahlreichen Verpflichtungen, die zu 
erfüllen sind, nimmt eine besondere Stellung die 
"Inkraftsetzung von Maßnahmen" nach Kapitel 
IV ein. Sofern die in den Art. 13 bis 17 des über­
einkommens umschriebenen Situationen eintreten 
oder vom Verwaltungsrat gemäß Art. 22 ent­
sprechende Beschlüsse gefaßt werden, sind nach 
Art. 12 die Notstandsmaßnahmen in Kraft zu 
setzen, ,,,die aus der in Kapitel II genannten 
obligatorischen Nachfragedrosselung, und der in 
Kapitel III genannten Zuteilung des verfügbaren 
öles bestehen". österreich muß also in zweierlei 
Hinsicht vorsorgen. Es muß nach Kapitel 1I 
(Art. 5) "jederzeit ein Programm von Eventua.l-
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maßnahmen" zur Nachfragedrosselung bereit­
halten, das von der ständigen Gruppe von Not­
standsfragen laufend überprüft und beurteilt 
wird. Es müssen aber auch die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen w~rden, daß das 
Zuteilungssystem gemäß Kapitel In im Not­
standsfall sichergestellt ist. österreich muß also 
ein entsprechendes Instrumentarium an Lenkungs­
möglichkei ten zur Verfügung stehen. 

2. Der Nationalrat hat am 10. Juni 1975 das 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem das B-VG 
i. d. F. von 1929 durch die Einfügung von 
Bestimmungen über die umfassende Landesver­
teidigung geändert wird, beschlossen (BGBL Nr. 
368/1975). Der neue Art. 9 a B-VG enthält ein 
grundlegendes Bekenntnis zur umfassenden 
Landesverteidigung und umschreibt deren Auf­
gaben und Formen, unter welchen s.ich auch die 
wirtschaftliche Landesverteidigung befindet. 
Gleichzeitig hat er die Verteidigungsdoktrin 
beschlossen, in deren Punkt 5 festgelegt ist: 

"Im Rahmen der wirtschaftlichen Landesver­
teidigung sind zur Vermeidung von ökono­
mischen Störungen und zur Sicherung der 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit ,der öster­
reichischen Wirtschaft für Krisenfälle ent­
sprechende Vorsorgen zu treffen. 

Diese Aufgaben sinq durch ein wirtschaft­
liches Krisenmanagement zu besorgen. Das 
Krisenmanagement hat sicherzustellen, daß im 
Falle des Eintrittes internationaler Spannungen 
sowie mittelbarer oder unmittelbarer Bedrohun­
gen eine ausreichende Versorgung der gesamten 
österreichischen Bevölkerung mit lebensnot­
wendigen Gütern, die Bereitstellung der für die 
Verteidigung erforderlichen materiellen Mittel 
und die weitestgehende Sicherung der Arbeits­
plätze gewährleistet sind. 

Das wirtschaftliche Krisenmanagement hat 
alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, 
damit es seinen Aufgaben gerecht werden kann. 
Insbesondere obliegen ihm: ... Sicherstellung 
einer Energienotversorgung ... " 

Diesem Gebote des Nationalrates wird mit 
allem der Bedeutung ,der Angelegenheit ange­
messenen Ernst nachzukommen sein. 

In. Die Interdependenz der Energiewirtschaft, 
die sich aus der Substituierbarkeit der einzelnen 
Energiearten ergibt, hat in den letzten Jahren 
zusehends Bedeutung erlangt, da bei den Ver­
brauchern immer' mehr entsprechende technische 
Einrichtungen vorhanden sind. So können z. B. 
für ,die Erzeugung von Wärme praktisch alle 
Energiearten herangezogen werden. Dies hat 
naturgemäß in einem KrisenfaH weitgehende 
Auswirkungen. Es wird, wenn etwa die ölver­
sorgung gestört ist, unmittelbar die Elektrizitäts­
wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Eine Kon­
trolle bloß des öl marktes würde nur eine über­
große Belastung des Stromnetzes mit sich bringen. 

Andererseits wird wieder auf andere Energie­
quellen gegriffen werden, wenn die Strom­
versorgung gefährdet ist. Dieser enge Konnex 
muß nunmehr auch in der Gesetzgebung nach­
vollzogen werden. Eine isolierte Regelung ein­
zelner Teile der Energiewirtschaft, was die 
Lenkung im Krisertfall betrifft, ist nicht mehr 
möglich. In organisatorischer Hinsicht wird 
dies durch eine entsprechende Vertretung der 
betroffenen Wirtschaftskreise in den nach dem 
Entwurf vorgesehenen Beratungsgremien noch 
zusätzlich gesichert (vgl. die §§ 23 bis 29). 

Besonderer Teil 
Zu Art. I: 

Art. I, der als Verfassungsbestimmung gedacht 
ist, ist die Grundlage für die Kompetenz des 
Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung in 
Angelegenheiten, wie sie der Entwurf vorsieht, 
Ohne eine solche Verfassungsbestimmung 
bestünde eine einheitliche Bundeskompetenz 
nicht, da sich diese Angelegenheiten als "w~rt­
schaftslenkende" Maßnahmen im Sinne des Art. 
10 Abs. 1 Z. 15 B-VG darstellen, zu deren Rege­
lung dem Bund jedenfalls seit dem Abschluß des 
Staatsvertrages von Wien die Kompetenz fehlt. 
Daß die vorgeschlagenen Instrumente zur 
Sicherung der Energieversorgung bundeseinheit­
liche sein müssen,' liegt in der Struktur der 
Energiewirtschaft, die in zunehmendem Maße 
eine Konzentration sowohl bei der Aufbringung 
als auch beim Vertrieb aufweist, weshalb eine 
Behandlung im kleineren regionalen Rahmen 
nicht erfolgversprechend erscheint. Dieser Trend 
zur Konzentration ist weltweit gegeben. Hiezu 
kommt, daß bei Erfüllung der völkerrechtlichen 
Verpflichtungen aus dem IEP-übereinkomm(~n 
in Krisensituationen in kürzester Zeit obligato­
rische Notstandsmaßnahmen zu setzen sind (vgI. 
Art. 19 des übereinkommens). Dies wird nur bei 
einer Vorgangsweise auf Bundesebene möglich 
sein, die im übrigen schon durch den inner­
österreichischen Ausgleich bedingt ist. Die Vo11-
ziehung soll aber nach Möglichkeit dezentralisiert 
vor sich gehen, was einerseits durch § 10 des 
Entwurfes, andererseits durch die übernahme 
der bestehenden Landeslastverteilungsorgani­
sation (§ 17) gesichert ist. 

Zu Art. II: 

Zu den §§ 1 und 2: 

Im Abschnitt ;,Anwendung von Lenkungs­
maßnahmen" ist das System der Lenkungsmaß·· 
nahmen dargestellt: Dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie steht eine Reihe 
von Möglichkeiten zu Gebote (§§ 3 und 11), die 
er durch Verordnungen ausschöpfen kann. Er 
kann diese Verordnungen jederzeit erlassen, 
also a·uch schon vor einer Gefährdung der 
Energieversorgung (was sich, um den Rechts­
unterworfenen und die Vollziehungsofgane mit 
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dem Krisenmanagement rechtzeitig vertraut zu 
machen, in manchen Fällen als zweckmäßig 
erweisen wird), oder aber in Zeiten einer Störung 
der Energieversorgung (wo sich dies aus der 
Situation des Augenblickes ergibt). Sofern er 
allerdings die in Rede stehenden Verordnungen 
vor einer Krisensituation erläßt, ist ihr Inkraft­
treten von einem Akt ,der Bundesregierung ab­
hängig, mit dem sie die Anwendung von Len­
kungsmaßnahmen für zulässig erklärt (§ 2 
Abs. 1). Eine notwendige Ausnahme davon' sta­
tuiert lediglich § 8 Abs. 2 (vgl. die Ausfüh­
rungendazu). 

Zu § 3: 

Die Zielsetzungen der Lenkung von Energie­
trägern im Krisenfall - worunter sowohl der 
Eintritt einer völkerrechtlichen Verpflichtung bei 
einer Kürzung der Tagesraten der Olversorgung 
nach den Art. 13, 14 oder 17 des IEP-Über­
einkommens bzw. die Erfüllung von Beschlüssen 
des Verwaltungs rates gemäß Art. 22 als auch 
eine auf Osterreich beschränkte sonstige 
Störung der Versorgung zu verstehen ist -
orientieren sich zunächst an denen des Rohstoff­
lenkungsgesetzes in der Fassung der Novelle 1973' 
(§ 1 Abs. 2; vgl. dazu 891 der Beilagen zu den 
steno Prot. d. NR, XIII. GP). Ergänzend sei 

Zu § 1: , bemerkt, daß bei der Bedachtnahme auf die 
Dem skizzierten System entsprechend, ungestörte Gütererzeugung die der Ernährungs-

umschreibt Abs. 1 näher, wann auf Grund von sicherung der Bevölkerung dienende land- und 
Verordnungen nach dem Entwurf zur Energie- forstwirtschaftliehe Produktion gebührend zu 
lenkung geschritten werden kann. Es sind zwei berücksichtigen sein wird. Dazu sind nunmehr die 
Fälle angeführt, der einer qualifizierten Störung völkerrechtlichen Verpflichtungen zu beachten, 
der Energieversorgung und die Erfüllung der auf Grund derer Osterreich ein geeignetes Paket 
Verpflichtungen aus dem IEP-Übereinkommen, an "Notstandsmaßnahmen" zur Verfügung stehen 
die nicht immer ident sein müssen Im zweiten muß. Das IEP-Übereinkommen erwähnt beson­
Fall ist vor allem an die in den' Artikeln 13 ders die "obligatorische Nachfragedrosselung" 
bis 17 des IEP-Übereinkommens angeführten I (Art. 5) und die Verpflichtung, ?ie e.rforderl~chen 
Situationen (Kürzung der Tagesratertder Olver- Maß~~h~e~ zu. tre.ffen, daml.t ~le Zutelh!ng 
sorgung) zu denken, bei deren Vorliegen Oster- von 01 m Üb:remstlmmung. mit diesem ~apltel 
reich zur Setzung von Notstandsmaßnahmen (d. h. des ~ntten) und mit dem ~aplt~l IV 
verpflichtet ist. erfolgt. Es sei noch besonder~. dara.uf hmgewlesen, 

In Abs. 2 sind Klarstellungen getroffen, die 
sich schon aus der Interdependenz der Energie­
wirtschaft ergeben (vgl. die diesbezüglichen 
Ausführungen im Allgemeinen Teil). 

Zu §2: 

Hier ist ,die Inibiierung des' Lenkungsinstrumen­
tariums - wie eingangs erwähnt - festgelegt. 

In einem korrespondierenden Akt hat die 
Bunaesregierung das Lenkungsinstrumentariurn 
für unanwendbar zu erklär,en, w,enn die für sein 
Ergreifen maßgeblichen Umstände weggefallen 
sind. 

Die Vorbereitung derartiger Verordnungen 
der Bundesregierung fällt auf Grund des Bundes­
ministeriengesetzes' 1973 in die Zuständigkeit des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie. 

Zu den §§ 3 bis 10: 

Dieser Teil des Entwurfes (Lenkungsmaß­
nahmen für Energieträger) bringt das Lenkungs­
instrumentarium für die Energieträger. Nach der 
globalen Zielsetzung (§ 3) wird der Gegenstand 
der Lenkung~verordnung.en gereg.elt (§§ 4 und 5) 
und erforderlichenfalls im einzelnen näher nor­
miert (§§ 6 bis 8). Es folgen Entschädigungs­
regelungen (§ 9), während. die Bestimmungen 
über die zur Vollziehung berufenen Organe den 
Abschluß bilden (§ 10). 

daß gemäß Art. 22 des IEP-Uberemkommens der 
Verwaltungs rat jederzeit beschließen kann, "in 
diesem Übereinkommen nicht vorgesehene geeig­
nete Notstandsmaßnahmen in Kraft zu setzen, 
falls es die Lage erfordert". Osterreich wird also 
ein breit aufgefächertes System von Maßnahmen 
vorsehen müssen. 

Zu § 4: 

Abs. 1 definiert den Begriff der Energieträger 
und zählt jene auf, hinsichtlich derer eine 
Lenkung primär erfolgen wird. Der Kreis deckt 
sich in etwa mit den in § 1 Abs. 2 des Rohstoff­
lenkungsgesetzes 1951 in der Fassung der Novelle 
1973 aufgezählten Gütern, ist aber exakter 
gefaßt worden. Es können aber auch andere, 
Bedeutung erlangende Energieträger jederzeit 
erfaßt werden. Hiebei ist vor allem an die Ver­
wendung von Wasserstoff und Kernbrennstoffen 
zu denken, aber auch an die Verwendung von 
Holz als rezenter Energieträger. Unter. Abs. 1 
Z. 2 fallen vor allem Motorenbenzol und ver­
gällte Alkohole. 

Zu § 5: 

§ 5 gibt emen Überblick über das Lenkungs­
instrumentarium, das sich an die bereits 
bestehenden Regelungen anlehnt. Hiezu ist 
wieder auf das Rohstofflenkungsgesetz 1951 Zu 
verweisen, das in seinem § 2 eine Reihe von Mag­
nahmen vorsieht (vgl. Z. 2) und im§ 3 eine 
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Beschlagnahmemöglichkeit schafft (vgl. Z. 1). 
Die Verfügungs-, Zugriffs- und Beschlagnahme·· 
rechte (Z. 1) werden sich zunächst auf die mch 
anderen gesetzlichen Bestimmungen geschaffenen 
Notstandsreserven an Erdöl und Erdölprodukten 
beziehen. Z. 3 kommt nur für jene Energieträger 
in Betracht, für die keine behördliche Preis­
festsetzung durch Bescheid oder Verordnung auf 
Grund eines anderen Bundesgesetzes vorgenom­
men worden ist; hiebei wird die Behörde einen 
in der konkreten Situation volkswirtschaftlich 
gerechtfertigten Preis festzusetzen haben. 

Zu § 6: 

Hier sind nähere Kriterien für die möglichen 
Lenkungen gemä.ß Z. 2 des vorigen Paragraphen 
enthalten (vor allem Rationierungsmaßnahmen). 
Die Beschränkung der Einfuhren und die Ver­
pflichtung zu Ausfuhren werden vor allem durch 
die Einhaltung des Zuteilungssystems nach dem 
!EP-übereinkommen (Kapitel III, Artikel 6 
bis 11) bedingt sein. Abs. 2 übernimmt § 2 Abs. 3 
des Rohstofflenkungsgesetzes 1951. 

Zu § 7: 

§ 7 übernimmt im wesentlichenden§ 1 des 
am 30. Juni 1975 abgelaufenen Bundesgesetzes 
vom 14. Dezember 1973, BGBl. Nr. 5/1974, 
über Verkehrsbeschränkungen zur Sicherung der 
Treibstoffversorgung (i. d. F. BGBL Nr. 402/ 
1974), auf welcher Grundlage die Veror.dnung 
BGBl. Nr. 7/1974 ergangen ist. Nach wie vor muß 
.die Möglichkeit eröffnet sein, bei Verknappungs­
erscheinungen die Aufrechterhaltung des Wirt­
schaftsverkehrs (einschließlich der Kraftfahrzeuge 
im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, wie 
Zugmaschinen und selbstfahrende Arbeits­
maschinen) und des Verkehrs für notwendige 
soziale Dienste. (Ärzte usw.) sicherzustellen. Ein 
bedeutender Teil des derzeitigen Anteils am Ver­
kehrsvolumen ist nicht oder nur im tertiären 
Bereich wirtschaftswirksam, weshalb in Krisen­
zeiten Eingriffe in den rein konsumtiven Verkehr 
berechtigt sind. . 

Zu § 8: 

Entsprechende Kontrollrnaßnahmen und Ver­
pflichtungen zur Führung von Aufzeichnungen 
und Erstattung von Meldungen sind notwendiger 
Bestandteil jedes Lenkungsinstrumentariums, sei 
es zur Schaffung der erforderlichen Grundlagen 
für ein Krisenmanagement überhaupt, sei es zur 
Vorbereitung konkreter Lenkungsmaßnahmen; 
sei es in einer Krisensituation selbst (vgl. § 4 des 
Rohstofflenkungsgesetzes 1951 und die auf Grund 
des Rohstofflenkungsgesetzes ergangene Verord­
nung über die Meldepflicht für Erdöl und Erdöl­
derivate, BGBl. Nr. 6/1974). Abgesehen von 
Kontroll- und Meldepflichten, die sich erst in 
einem Notstand erforderlich erweisen und dann 
insbesondere in Lenkungsverordnungen gemäß 

§ 5 Z. 1 bis 3 aufscheinen werden, kann daher 
der sonst nach § 2 vorgesehene Ablauf (Anwen­
dung von Lenkungsmaßnahmen, daher audl 
Platzgreifen von Meldepflichten, erst nach einem 
formellen Akt der Bundesregierung in einer 
Krisensituation) zumindest für Erdöl und Erdöl­
produkte keine Anwendung finden. Es müssen 
die erforderlichen Daten, die ein wirksames 
A~ieren in .der Krise ermöglichen, möglichst b:llld 
gesammelt werden können. Es sei nochmals d:lr­
auf hingewiesen, daß auf dem korrespondierenden 
Sektor der Lastverteilung die Möglichkeit der 
Auskunftseinholung (§ 10 des Lastverteilungs­
gesetzes) eine Betriebs- und Bestandsstatistik 
geschaffen hat, die überhaupt erst die erforder-. 
lichen Grundlagenfür eine optimale Bewältigung 
von 'Energienotständen gibt. Dasselbe muß auch 
für das vorliegende Gebiet sichergestellt werden. 

Zu § 9: 

§ 5 Z. 1 des Entwurfes sieht VerfÜgungs-, 
Zugriffs- und Beschlagnahmerechte vor, aber auch 
nach § 5 Z. 2 mögliche Maßnahmen können 
Eingriffe Insbesondere in das Eigentumsrecht 
bedeuten. Ein Ausfluß des redltsstaatlichen Prin­
zips ist es, daß solc9.e Maßnahmen nur gegen 
angemessene Entschädigung ergriffen werden 
dürfen, wobei genügende Kontroll- und Rechts­
schutzeinrichtungen diese Ansprüche sichern 
müssen. § 9 sieht daher zwingende Entschädi­
gungsverpflichtungen vor, die letztlich (Ein­
richtung einer "sukzessiven Kompetenz") durch 
Anrufung der ordentlichen Gerichte durchgesetzt 
werden können. Vorbild. war der durch die 
Novelle 1973 neugefaßte § 3 Abs. 4 des Rohstoff· 
lenkungsgesetzes. 

Zu § 10: 

Die Bestimmung lehnt sich an die letzten drei 
Sätze des § 1 Abs. 2 des Rohstofflenkungs­
gesetzes an, die ebenfalls auf die Rohstoff­
lenkungsgesetz-Novelle 1973 zurückgehen (vgl. 
891 der Beilagen zu den steno Prot. d. NR; 
XIII. GP). Die dort vorgesehene Heranziehung 
von Einrichtungen der gesetzlichen Interessen­
vertretungen hat sim bei der Kontrolle des öl­
markoes überaus bewährt und sollte als mögLiche 
Vollziehungsform für Krisenfiille beibehalten 
werden. Da !diese Interessenvertretungen, sofern 
sie durch Bundesgesetz eingeri'chtet sind und in 
erster Instanz tätig werden, als Bundesbehörden 
im Sinne des Art. 102 Abs. 1 zweiter Satz B-VG 
anzusehen sind, ,ist nach dieser V erf assungsstelle 
im Fall ·einer Gesetzwerdung die Zustimmung 
der Länder zur Kundmachung erforderlim. 

Zu den §§ 11 bis 22: 

Der mit "Lenkungsmaßnahmen zur 'Sicherung 
der Elektrizitätsversorgung" übersmriebene 
3. Abschnitt übernimmt die materiellen Regelun­
gen des Lastverteilungsgesetzes, die in einem 
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wichtigen Punkt ergänzt Wurden und in der 
Systematik und Terminologie dem. neueren 
Gebrauch angeglichen wurden. Das genannte 
Lastverteilungsgesetz 1952, BGBI. Nr. 207, in 
der Fassung der Lastverteilungs-Novelle 1954, 
BGBI. Nr. 131, zuletzt durch BGBI. Nr. 807/1974 
bis 30. Juni 1976 verlängert, ist, wie sdlOn im 
Allgemeinen Teil ausgeführ.t wurde, ein erprobtes 
Instrument, dessen Wichtigkeit immer wieder 
betont wurde (vgl. etwa zuletzt 435 der Beilagen 
zu den steno Prot. d. NR, XIII. GP) und ins­
besondere zu einer anerkannten Statistik als 
Grundlage einer Lenkung im Ernstfall überhaupt 
geführt hat. 

Zu § 11: 

Diese Bestimmung hält die bestehende und 
bewährte Organisation der Lastverteilung auf 
Bundesebene aufrecht; Lenkungsstelle der öster­
reichischen Elektrizitätswirtschaft ist der' im 
Bereich des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie bestehende Bundeslast­
verteiler (vgl. § 2 des Lastverteilungsgesetzes 
1952). Auch das weitere System ist gleichge­
blieben: Die im § 3 Abs. 1 des Lastverteilungs­
gesetzes aufgezählten Lenkungsmaßnahmen 
mußten gemäß § 8 durch Verordnung des Bun­
desministers ausgeführt werden (v gl. BGBI. Nr. 
61/1957). Diese Verordnungsermächtigung . gibt 
nunmehr § 11 im Zusammenhalt mit den in den 
§§ 12 bis 16 aufgezählten möglichen Lenkung5-
maßnahmen. Die Durchführung obliegt dem 
Bundeslastverteiler. 

Zu § 12: 

Diese Bestimmung zählt vorweg die zur 
Sicherung der Elektrizitätsversorgung möglichen 
Maßnahmen auf, von denen die in den Z. 1, 2 
und 3 ·erwähnten die entsprechenden Regelungen 
des Lastverteilungsgesetzes übernehmen (vgl. 
unten). Z. 4 bringt die eingangs erwähnte Er­
gänzung. 

Zu den §§ 13 bis 15: 

Diese determinieren die Z. 1, 2 und 3 des § 12 
näher und übernehmen dabei die lit. a, bund c 
des § 3 Abs. 1 des Lastverteilungsgesetzes 1952. 

Zu § 16: 

§ 16 ist eine wichtige Ergänzung zum Maß­
nahmenkatalog der Lastverte.ilungin Krisenzeiten. 
Grundlage für die Lenkungsmaßnahmen müssen 
unter anderem die Daten der Zählerstände sein. 
Seit der Erlassung des Lastverteilungsgesetzes 
wurde aber aus Rationalisierungsgründen von 
den Energieversorgungsunternehmen der Stand 

des Ablesepersonals stark eing~dtränkt. Eine 
entsprechende Mitwirkung der Konsumenten ist 
damit rwtwendig geworden. . 

Zu § 17: 

Auch die Organisation der Landeslastverteilullg 
soll in ihrer bewährten Art beibehalten werden, 
wofür sich alle beteiligten Kreise einhellig aUs­
gesprochen haben. Die Bestimmungen folgen dem 
§ 5 des Lastverteilungsgesetzes 1952. Durch die 
Neufassung des Art .. 102 Abs. 1 zweiter Satz 
B-VG durch die Novelle 1974 ist die Zustimmung 
der Länder zur Kundmachung erforderlidt, da die 
Landeslastverteiler Bundesbehörden erster Instanz 
im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung 
sind (Erk. d. VfGH Slg.2264/1952). 

Zu den §§ 18 bis 22: 

Die §§ 18 bis 22 übernehmen die Regelungen 
des § 3 a, des § 11, des § 3 a Abs. 1 erster HaJb­
satz und des § 10 des Last~erteilungsgesetzes 
1952. Die bisherigen Mehrgebühren (§ 18) 
wurden rechtlich systemgemäßer als Mchr­
verbrauchszuschläge konstruiert. 

Zu den §§ 23 bis 28: 

Im Hinblick auf die Bedeutung des Gegen­
standes und die Vielfalt der berührten Interessen­
bereiche werden zwei Beiräte geschaffen, einer 
für die Belange der Lenkung mit Energieträgern, 
einer für die Belange der Lastverteilung (vgl. 
§ 6 Abs. 2 des Rohstofflenkungsgesetzes 1951 
und § 6 des Lastverteilungsgesetzes 1952). 
Dem eingangs dargelegten Gedanken der not­
wendigen Verknüpfung der einzelnen Bereiche 
der Energiewirtschaft folgend, war die Zusam­
mensetzung entsprechend festzulegen. Es finden 
sich daher 

1. im Beirat für die Energieträger neben den 
Fachleuten aus den unmittelbar berührten 
Gebieten auch der Bundeslastverteiler und 
ein Vertreter der Elektrizitätswirtschaft und 

2. im Beira<! für die Lastverteilung neben den 
Lastverteilungsorganen auch Vertreter der 
Erdölwirtschaft, des Erdölhandels, der Erd­
gaswirtschaft und der Kohlenwirtschaft. 

Damit soll die technologische Interdependenz des 
Energiewesens auch organisatorisch nachvollzogen 
werden. 

Zu § 29: 

Auch die Beiräte, die bisher dem Landeslast­
verteiler beigegeben waren (vgl. § 7 des Last­
verteilungsgesetzes), sollen weiterbestehen. Damit 
ist die bewährte Organisationsstruktur der Last­
verteilung auch auf Landesebene gesichert. 
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Zu den §§ 30 bis 37: 

Wegen der Bedeutung des Gegenstandes -
Verletzungen von Geboten und Verboten dieses 

Zu §§ 31 Z. 1 und 32: 

'vgl. § 2 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 402/ 
1974. 

Gesetzes können österreich in völkerrechtlich 
unangenehme Situationen bringen und im Zu§ 33: 
Krisenfall empfindliche Störungen des Wirtschafts-
ablaufes bedeuten, deren Folgen zunächst gar Diese Bestimmung übernimmt die Abs. 3 und 4 
nicht abgesehen werden können - muß für des § 12 des Lastverteilungsgesetzes 1952. 
ausreichende Strafdrohungen gesorgt werden. 

Zu § 36: 

Zu § 30 Abs. 2: Durch § 36 wird auch die Verletzung eines 
Vgl. § 12 Abs. 2 des Lastverteilungsgesetzes Amtsgeheimnisses durch nichtbeamtete Geheim-

1952. nisträger unter Strafe gestellt. 
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